


















Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 

Vertretungsbescheinigung 
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Die Ingrid Bischoff Stiftung, Verwaltungsanschrift: z.Hd. Herrn Marian Hensky, 
Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin, unterliegt als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts mit Sitz in Berlin nach dem Berliner Stiftungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Juli 2003 (GVBI. S. 293), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Januar 2021 (GVBI. S. 75) geändert worden ist, der Staatsaufsicht Berlins, 
die von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
geführt wird . 

Die Satzung der Stiftung, auf die im Übrigen Bezug genommen wird, hat derzeit 
auszugsweise folgenden Wortlaut: 

Organe der Stiftung sind 

a) der Vorstand und 

b) der Stiftungsrat. 

,,§6 
Organe der Stiftung 

§7 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens drei 
Personen. Die Vorstandsmitglieder bilden den Vorstand der Stiftung im 
Sinne der §§ 86, 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches . .. . 

(2) - (6) ... 



§8 
Rechte und Pflichten des Stiftungsvorstands 

(1) Der Vorstand hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. •· · 

(2) - (5) ... 

§ 10 
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates 

(1)-(2) .. . 

(3) Der Stiftungsrat ist ermächtigt, dem Vorstand insgesamt oder einzelnen 
seiner Mitglieder generell oder im Einzelfall Befreiung von den 
Beschränkungen des§ 181 BGB zu erteilen bzw. die Erteilung zu 
widerrufen. 

(4) 

Nach dem Berliner Stiftungsgesetz sind die Mitglieder des Vertretungsorgans der 
Stiftung verpflichtet, der Aufsichtsbehörde unverzüglich die jeweilige 
Zusammensetzung der Organe der Stiftung einschließlich der Verteilung der Ämter 
innerhalb der Organe anzuzeigen. 

Es wird bescheinigt, dass nach ·den hier vorliegenden Anzeigen dem Vorstand 
gegenwärtig angehört: 

Herr Rechtsanwalt 
Marian Raphael Hensky 
Chausseestraße 55 
10115 Berlin. 

Es wird zudem bescheinigt, dass dem amtierenden Vorstand durch Beschluss des 
Stiftungsrates vom 12. Februar 2018 die Befreiung von den Beschränkungen des§ 
181 BGB erteilt worden ist. 

Berlin, den 22. September 2021 
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